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Die entsprechenden Angaben können Sie der Über-
tretungsanzeige entnehmen (siehe Punkt 1 und 2).

Angaben zur Lenkerin oder zum Lenker
Sofern Sie nicht selbst gefahren sind, können Sie via 
Online-Bussenschalter Angaben zur Lenkerin oder 
zum Lenker machen. Sie erhalten die Bestätigung 
Ihrer Angaben in Form eines PDF-Dokuments an 
Ihre E-Mail-Adresse. Eine Kopie wird direkt in unser 
Bussen/Radar-System eingepflegt.

Es werden weder von der Polizei noch vom Kanton 
irgendwelche persönlichen Daten gespeichert.  
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist jederzeit 
gewährleistet.

Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Kantonspolizei

Willkommen beim  
Online- 
Bussenschalter

Einsprache
Sie können eine Einsprache über das Online- Portal 
vornehmen. Sie erhalten die Bestätigung Ihrer 
Einsprache in Form eines PDF-Dokuments an Ihre 
E-Mail-Adresse. Eine Kopie wird direkt in unser 
Bussen/Radar-System eingepflegt. Während der 
Beurteilung Ihrer Einsprache wird die Bearbeitung 
der Ordnungsbusse sistiert. 



NEuEr OrdNuNgSBuSSEN-ZEttEL im KANtON BASEL-StAdt

Die Kantonspolizei Basel-Stadt führt den neuen 
Bussenzettel mit QR-Code (Quick Response Code) 
ein. Mit dem QR-Code ist es möglich, im Online- 
Ordnungsbussen-Portal die Busse einzusehen, 
Lenkerdaten zu melden, die Busse zu bezahlen  
oder Einsprache zu erheben.

WiE KOmmE ich Auf dAS 
ONLiNE-OrdNuNgSBuSSEN- 
POrtAL?

mobile (Smartphone, tablet etc.):
Benutzen Sie einen QR-Code-Scanner, um den 
QR-Code auf dem Ordnungsbussen-Zettel zu 
scannen und somit direkt auf Ihre Ordnungsbusse  
zu gelangen. QR-Code-Scanner sind im App-Store 
für Smartphones oder Tablets gratis erhältlich.

Pc, Notebook etc.: 
Rufen Sie das Online-Bussen-Portal im Internet mit 
der auf der Busse aufgeführten Internetadresse auf. 
Hier finden Sie verschiedene Informationen zum 
Ordnungsbussengesetz und haben die Möglichkeit, 
die Ordnungsbussen-Nummer (OB-Nr.) von Hand 
einzugeben.

Beispiel: 1234567 89 000 1

Sie gelangen nun ebenfalls direkt zu ihrer  
Ordnungsbusse.

WiE KANN ich mEiNE BuSSE 
BEZAhLEN? 

Sie können wählen zwischen:
• direkter Bezahlung mittels Kreditkarte
• Banküberweisung
• Auslösung einer Übertretungsanzeige.  

Sie erhalten einen Brief mit dem Übertretungs-
tatbestand und einem Einzahlungsschein an  
die gewünschte Adresse.

Alle weiterführenden Informationen erhalten Sie auf 
dem Online-Ordnungsbussen-Portal.

die Kantonspolizei Basel-Stadt stellt seit dem  
1. Juni 2015 einen Online-Bussenschalter zur 
Verfügung. damit haben Sie die möglichkeit,  
ihre Verkehrsübertretung elektronisch ein-  
 zu sehen, die Busse online zu bezahlen, 
 Einspruch zu erheben oder Angaben zum/zur 
Lenker/in zu machen, sofern Sie nicht selbst 
gefahren sind. dies betrifft ausschliesslich  
Verstösse gegen Strassenverkehrsvorschriften 
innerhalb des Kantons Basel-Stadt.

die Web-Plattform steht rund um die uhr zur  
Verfügung und ermöglicht eine unkomplizierte, 
transparente und rasche Erledigung ihres An-  
liegens.

uNKOmPLiZiErt,  
trANSPArENt uNd rASch.

Der Zugang zum Online-Bussenschalter erfolgt  
über die Startseite der Kantonspolizei Basel-Stadt: 
www.polizei.bs.ch.

Bei den meisten Übertretungen genügt die Eingabe 
der auf dem Bussenzettel aufgedruckten Ordnungs-
bussen-Nummer. Sämtliche Details der beanstande-
ten Übertretungen werden sofort ausgewiesen.

EiNfAch uNd BEquEm.

Da bei einer missachtung der höchstgeschwindig-
keit oder eines rotlichts das Radarbild ersichtlich 
wird, müssen aufgrund des Datenschutzes zusätz-
liche Angaben eingegeben werden:

Ordnungsbussen-Nummer
fahrzeug-Kennzeichen
Land des zugelassenen fahrzeugs
Sequenz-Nummer

>

testen Sie hier!


